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Landkreis Uckermark 
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Kreisverwaltung Uckermark, Karl-Marx-Straße 1, 17291 Prenzlau 

 
 
 
Frau  
Birgit Bader 
über Büro Kreistag 

 Nebenstelle:  

Dezernat: II 

Amt:  

Bearbeiter(in):  

Zimmer-/Haus-Nr.:  

Telefon-Durchwahl: 03984 701201 

Telefax: 03984 704299 

E-Mail: Dezernat-2@uckermark.de 

 

Ihr Zeichen  Ihre Nachricht vom  Unser Zeichen  Datum  

   14.05.2020 

 
 
Ihre Anfrage zu den Plätzen in Schutzeinrichtungen für Frauen (AF/112/2020) 
 
 
Sehr geehrte Frau Bader, 
 
auf Ihre Fragen antworte ich wie folgt: 
 
 
Zu 1.  
Wie viele Plätze stehen Frauen in Schutzeinrichtung en im Landkreis Uckermark 
zur Verfügung? 
 
 
Durch die Förderung des Landkreises Uckermark betreibt die EJF gemeinnützige AG 
in Schwedt/Oder ein Frauenhaus mit einer festen Unterbringungskapazität von 12 
Personen. Bei zusätzlichen Unterbringungsbedarfen wurden zur festen Unterbrin-
gungskapazität weitere Schutzwohnungen durch den Träger flexibel angemietet. 
 
 
Zu 2. 
Wie viele Zimmer (Familienzimmer) sind das pro 10.0 00 Einwohner? 
 
Die Kapazität der 12 festen Unterbringungsplätze verteilt sich auf 6 Zimmer unter-
schiedlicher Raumgröße. Hinsichtlich der Einwohnerzahl des Landkreises Uckermark 
(Stand 30.06.2019) ist ein Verhältnis von 0,5 Plätzen auf 10.000 Einwohner zu kon-
statieren. In dieser Berechnung sind flexibel angemietete Schutzwohnungen nicht 
eingerechnet. 
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Zu 3. 
Wie hoch ist die Auslastung der vorhandenen Zimmer im Schnitt in den ver-
gangenen  5 Jahren? 
 
Es stehen keine validen Vergleichszahlen für die vergangenen 5 Jahre zur Verfü-
gung, da aufgrund der flexiblen Schutzwohnungen die Unterbringungskapazitäten in 
der Vergangenheit variierten. 
 
Nach Angaben des Betreibers betrug die Auslastung der festen Zimmer des Frauen-
hauses von 2015 bis 2019 durchschnittlich 81 Prozent. 
  
 
Zu 4.  
Reichen die Plätze aus für alle Frauen, die Schutz suchen? 
 
In Anlehnung an die durchschnittliche Auslastungskapazität von 81 % innerhalb der 
letzten 5 Jahre ist grundsätzlich von einer Bedarfsdeckung auszugehen. Dennoch 
besteht punktuell und zeitlich befristet ein Mehrbedarf an Unterbringungskapazitäten. 
Insbesondere bei Unterbringungserfordernissen von größeren Familien, in Krisen-
zeiträumen und bei längeren Feiertagszeiträumen bestehen befristet zusätzliche Un-
terbringungsbedarfe. Diese Bedarfe werden in der Regel durch die Anmietung flexib-
ler Schutzwohnungen und anderen Frauenhäusern im Land Brandenburg/Berlin ge-
deckt.   
 
 
Zu 5. 
Ist die Nachfrage seit Mitte März 2020 gestiegen? F alls ja, wie stark? 
 
Der Betreiber des Frauenhauses verzeichnet seit März 2020 drei Neuaufnahmen. Mit 
Stand 11.05.2020 ist das Frauenhaus damit voll belegt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
In Vertretung 
 
 
 
gez. Henryk Wichmann 
2. Beigeordneter  
 
 


